
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1934/4/11 2Ob239/34,
5Ob181/74, 1Ob644/87, 3Ob113/87,

1Ob210/15m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.04.1934

Norm

GBG §5

Rechtssatz

Die Urkundensammlung ist auch ohne Bezugnahme im Hauptbuche nach § 5 GBG zu berücksichtigen, wenn sich aus

der Art der Eintragung die Vermutung ergibt, dass wichtige Nebenbestimmungen zwar in der Urkunde, aber nicht im

Hauptbuche erscheinen.
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